
 
 

 

Landgericht Potsdam     Anlage 2 zum Protokoll der  

Az.: 3204 E/55      Präsidiumssitzung vom 23.06.2025  

 

 

Präsidiumsbeschluss Nr. 11/2025 
zur richterlichen Geschäftsverteilung im Jahr 2025 

 

I.Der Geschäftsverteilungsplan des Landgerichts Potsdam für das Jahr 2025 wird gemäß 

§ 21 e Abs. 3 Satz 1 GVG  

 

aus Anlass 

 

 des Dienstantritts der Richterin am Landgericht Wallbaum sowie der Richterin (auf 

Probe) Engelbrecht 

 der Ernennung des Richters am Landgericht Schack zum Vorsitzenden Richter am 

Landgericht 

 des Beginns der Freistellungsphase des Richters am Landgericht Dr. Hoof 

 der Beendigung des Dienstleistungsauftrags von Frau Richterin (auf Probe) Seiden-

faden 

 des Endes der Abordnung der Richterin am Amtsgericht von Keyserlingk 

 des Eintritts in den Ruhestand des Vorsitzenden Richters am Landgericht Steiner 

 der Dienstzeit von sechs Monaten im richterlichen Probedienst der Richterin (auf 
Probe) Heinrich  

 

wie folgt geändert: 

 

1. 2. Zivilkammer: 

a) Herr Richter am Landgericht Dr. Hoof scheidet mit Ablauf des 30.06.2025 aus der 2. 

Zivilkammer aus. 

b) Die Turnuslänge der 2. Zivilkammer wird ab dem 01.07.2025 auf 25 Punkte festge-

setzt.  

 

2. 4. Zivilkammer: 

a) Frau Richterin (auf Probe) Seidenfaden scheidet mit Ablauf des 30.06.2025 aus der 

4. Zivilkammer aus. 

b) Die Turnuslänge der 4. Zivilkammer wird ab dem 01.07.2025 auf 34 Punkte festge-

setzt. Die Kammer erhält zum 01.07.2025 100 Bonuspunkte. 

 

3. 6. Zivilkammer: 

a) Frau Richterin (auf Probe) Engelbrecht wird der 6. Zivilkammer ab dem 01.07.2025 

zugewiesen. Ihr Arbeitskraftanteil wird dort zunächst mit 0,75 bemessen. 

b) Die Turnuslänge der 6. Zivilkammer wird ab dem 01.07.2025 auf 38 Punkte festge-

setzt. Die Kammer erhält zum 01.07.2025 20 Maluspunkte. 

 

 

 



 
 

 

4. 8. Zivilkammer: 

a) Die Anrechnung von Frau Richterin (auf Probe) Heinrich in der 8. Zivilkammer wird 

mit Wirkung zum 01.07.2025 auf 100 % erhöht. 

b) Die Turnuslänge der 8. Zivilkammer wird ab dem 01.07.2025 auf 35 Punkte festge-

setzt.  

 

5. 14. Zivilkammer: 

a) Frau Richterin am Landgericht Wallbaum wird mit Wirkung zum 01.07.2025 der 14. 

Zivilkammer zugewiesen. 

b) Die Turnuslänge der 14. Zivilkammer wird ab dem 01.07.2025 auf 25 Punkte festge-

setzt. 

 

6. 1. Kammer für Handelssachen: 

a) Herr Vorsitzender Richter am Landgericht Steiner scheidet mit Ablauf des 30.06.2025 

aus der 1. Kammer für Handelssachen aus. 

b) Herrn Vizepräsident des Landgerichts Mracsek wird mit Wirkung zum 01.07.2025 der 

Vorsitz der 1. Kammer für Handelssachen mit einem Arbeitskraftanteil von 50 % 

übertragen. 

c) Die Zuständigkeit der 1. Kammer für Handelssachen wird vor diesem Hintergrund un-

ter Teil III. B. 1. Kammer für Handelssachen des Geschäftsverteilungsplans 2025 un-

ter a. wie folgt neu gefasst: 

 

„a. Handelssachen der ersten und zweiten Instanz mit den Anfangsbuchstaben A bis 

H (einschließlich der bis zum Ablauf des 30.06.2025 eingegangenen Sachen mit den 

Anfangsbuchstaben I-K sowie der bis zum Ablauf des 31.03.2024 eingegangenen 

Sachen mit den Anfangsbuchstaben I-K, für die zuvor nach lit. a. der Zuständigkeits-

regelung im Geschäftsverteilungsplan 2024 die 2. Kammer für Handelssachen zu-

ständig war, soweit nicht bis zum Ablauf des 22.03.2024 ein Verkündungstermin für 

die Zeit ab dem 26.03.2024 bestimmt worden war);“ 

 

7. 2. Kammer für Handelssachen: 

a) Die Zuständigkeit der 2. Kammer für Handelssachen wird unter Teil III. B. 2. Kammer 

für Handelssachen des Geschäftsverteilungsplans 2025 unter a. wie folgt neu ge-

fasst: 

 

„a. Handelssachen der ersten und zweiten Instanz mit den Anfangsbuchstaben I bis 

Z, soweit diese bei einem Eingang bis zum Ablauf des 30.06.2025 nicht nach der dor-

tigen Zuständigkeitsbestimmung der 1. Kammer für Handelssachen zugewiesen 

sind;“ 

 

b) Zum Vertreter wird ab dem 01.07.2025 Herr Vizepräsident des Landgerichts Mracsek 

bestimmt. 

 

8. 1. Strafkammer: 

a) Herr Richter am Landgericht Schack scheidet mit Ablauf des 30.06.2025 aus der 1. 

Strafkammer aus. 

b) Frau Richterin am Landgericht Eberlein wird mit Wirkung zum 01.07.2025 der 1. 

Strafkammer mit einem Arbeitskraftanteil von nunmehr 80 % zugewiesen. 



 
 

 

c) Mit Wirkung zum 01.07.2025 wird Frau Richterin am Landgericht Eberlein die Stell-

vertretung im Vorsitz der Kammer übertragen. 

 

9. 2. Strafkammer: 

a) Frau Richterin am Amtsgericht von Keyserlingk scheidet mit Ablauf des 30.06.2025 

aus der 2. Strafkammer aus. 

b) Die Dezernatszahl der 2. Strafkammer wird ab dem 01.07.2025 auf 2,98 Punkte fest-

gesetzt. 

 

10. 6. Strafkammer: 

a) Herr Vizepräsident des Landgerichts Mracsek scheidet mit Ablauf des 30.06.2025 

aus der 6. Strafkammer aus. 

b) Herrn Vorsitzenden Richter am Landgericht Schack wird mit Wirkung zum 01.07.2025 

der Vorsitz der 6. Strafkammer mit einem Arbeitskraftanteil von 60 % übertragen. 

c) Zur zweiten Vertreterin wird ab dem 01.07.2025 Frau Richterin am Landgericht Wall-

baum bestimmt. 

 

11. 7. Strafkammer: 

Zur Vertreterin wird ab dem 01.07.2025 Frau Richterin am Landgericht Wallbaum be-

stimmt. 

 

12. 8. Strafkammer: 

a) Herr Vorsitzender Richter am Landgericht Steiner scheidet mit Ablauf des 30.06.2025 

aus der 8. Strafkammer aus. 

b) Herrn Vorsitzenden Richter am Landgericht Schack wird mit Wirkung zum 01.07.2025 

der Vorsitz der 8. Strafkammer mit einem Arbeitskraftanteil von 40 % übertragen. 

c) Zur zweiten Vertreterin wird ab dem 01.07.2025 Frau Richterin am Landgericht Wall-

baum bestimmt. 

 

13. Strafvollstreckungskammer: 

Frau Richterin am Amtsgericht von Keyserlingk scheidet mit Ablauf des 30.06.2025 aus 

der Strafvollstreckungskammer aus. 

 

14. Kammer für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen: 

a) Herr Richter am Landgericht Schack scheidet mit Ablauf des 30.06.2025 aus der 

Kammer für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen aus. 

b) Frau Richterin am Landgericht Eberlein wird mit Wirkung zum 01.07.2025 der Kam-

mer für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen mit einem Arbeitskraftan-

teil von 5 % zugewiesen. 

c) Mit Wirkung zum 01.07.2025 wird Frau Richterin am Landgericht Eberlein die Stell-

vertretung im Vorsitz der Kammer übertragen. 

 

II.  Die Eilverfügung Nr. 2/2025 vom 28.05.2025, die der Präsident gemäß § 21 i Abs. 2 Satz 

1 GVG zur richterlichen Geschäftsverteilung im Jahr 2025  erlassen hat, wird genehmigt. 

Potsdam, den 23.06.2025 

 
 
gez. Dr. Matthiessen      gez. Fried 


